
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1257/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 12.02.2018 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-490 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2017 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 31.12.2017 im Verwaltungshaushalt auf 146.881,77 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt ist durch 
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit 146.881,77 € zu genehmigen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
          Bürgermeister 
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Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2017)  
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EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
46400.677101 Beteiligung am Zuschussbedarf 

auswärtiger Kindertagesstätten
30.000,00 35.286,33 5.286,33 0,00 5.286,33 Mehr auswärtige Unterbringungen als eingeplant

70000.680000 Abschreibungen 144.100,00 € 150.047,17 € 5.947,17 0,00 5.947,17
70070.680000 Verzinsung des Anlagekapitals 52.800,00 € 76.574,06 € 23.774,06 0,00 23.774,06
91000.685000 Verzinsung des Anlagekapitals 56.700,00 € 62.712,80 € 6.012,80 0,00 6.012,80

77100.679000 Innere Verrechnung für Leistungen 
des Kreisbauhofes

0,00 12.383,68 12.383,68 0,00 12.383,68 Abrechnung 2005 bis 2011  Kooperation mit der 
Straßenmeisterei

88001.500000    
DK 149

Bauliche Unterhaltung 
derGrundstücke und baulichen 
Anlagen 

9.978,57 28.769,20 18.790,63 0,00 18.790,63 Nicht eingeplante Herstellungskosten in Höhe von 
16.968,40 € für Auffahrt und Vorplatz des 
Wohnobjektes Almtweg 14 im Zuge der 
Erschließung des B-Plan Nr.27 (Bargstücken) 

DK 149 Bauliche Unterhaltung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen 

24.521,43 41.512,38 16.990,95 0,00 16.990,95 Diverse bauliche Unterhaltung bei den 
Wohnobjekten (Abrechnung 2017 
Wohnungsverwaltung Kühl sowie Kosten für 
Gartenpflege, Straßenreinigung und Winterdienst)

90000.810000 Gewerbesteuerumlage 203.000,00 239.658,00 36.658,00 0,00 36.658,00 Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führten zu 
einer höheren Gewerbesteuerumlage

Haushaltsüberschreitungen 2017 der Gemeinde Appen

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

Die Mehrausgaben bei den Abschreibungen und 
Verzinsungen des Anlagekapitals aus den 
Bereichen Abwasserbeseitigung resultieren im 
Wesentlichen aus Wertzugängen im laufenden 
Haushaltsjahr, die nicht eingeplant waren.

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon 
bereits 

genehmigt
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EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon 
bereits 

genehmigt

90000.832000 Kreisumlage 1.984.800,00 2.000.468,34 15.668,34 0,00 15.668,34 Durch eine höhere Verteilmasse im 
Finanzausgleich ergeben sich höhere 
Schlüsselzuweisungen (für die Gemeinde Appen 
rund 40.000 €) und damit eine Veränderung der 
Umlagegrundlagen für die Berechnung der 
Kreisumlage

9000.8322000 Amtsumlage 687.100,00 692.469,81 5.369,81 0,00 5.369,81 Durch eine höhere Verteilmasse im 
Finanzausgleich ergeben sich höhere 
Schlüsselzuweisungen und damit eine 
Veränderung der Umlagegrundlagen für die 
Berechnung der Amtsumlage

Summe 3.193.000,00 3.339.881,77 146.881,77 0,00 146.881,77
146.881,77 Stand 31.12.2017

Vermögenshaushalt
88090.932005 Erwerb von Grundstücken B-Plan 27 

(Bargstücken)
35.000,00 43.938,10 8.938,10 8.938,10 0,00 Flächenankauf für den Straßenausbau Bargstücken ( 

Kaufpreiszahlung, Notar- und Gerichtkosten und 
Grunderwerbssteuer)  sowie entstandene Notar- und 
Gerichtskosten für die Abwicklung von Kaufverträgen 
für den Grunderwerb von Flächen.

Summe 35.000,00 43.938,10 8.938,10 8.938,10 0,00
0,00 Stand 31.12.2017noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1258/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 12.02.2018 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-490 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2017 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2017 belaufen sich 
auf insgesamt  27.066,57 €. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt-  
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch 
Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gewährleistet. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt-  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 2. Halb-
jahr 2017 wird zur Kenntnis genommen. 
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__________________ 
        Banaschak 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 2. Halbjahres 2017 
 
 
 



1

Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9

DK 164 Geschäftsausgaben für die 
Wohnungsverwaltung

14.000,00 € 16.194,54 € 2.194,54 0,00 2.194,54 Abrechnung 2017 Hausverwaltung 
Kühl 

00000 651001 Bücher und Zeitschriften 1.300,00 € 1.362,00 € 62,00 0,00 62,00 gestiegene ABO-Preise für UeNa, 
Pinneberger Tageblatt und 
Hamburger Abendblatt

00000 656000 Geschäftsausgaben für Repräsentation 600,00 € 1.477,55 € 877,55 0,00 877,55 Getränkelieferungen für Sitzungen 
und Nachrufkosten

00000 658001 Ehrengaben 2.500,00 € 4.095,45 € 1.595,45 0,00 1.595,45 für mehr Jubiläen sowie Kosten für 
Nachrufe

00000 700001 Zuschüsse für laufende Zwecke an 
Mandatsträger

600,00 € 680,00 € 80,00 0,00 80,00 Zuschüsse für Nutzung privater 
Tablets 

06000 655000 Geschäftsausgaben für 
Sachverständigen-, Gerichts- und 
ähnliche Kosten

11.000,00 € 12.661,01 € 1.661,01 0,00 1.661,01 ua. für zwei Baumgutachten,  
Schlusskosten eines 
Beweisverfahren sowie 
Anwaltskosten für Klageschrift 

Information des Bürgermeisters
für das 2. Halbjahr 2017 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Gemeinde Appen

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 5.000,-- € nicht 
übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten 
geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Haushaltsstelle
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Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Haushaltsstelle

13000 640000 Versicherungsbeiträge und -umlagen 
der Feuerwehrunfallkasse, 
Schadenfälle

10.000,00 € 10.403,76 € 403,76 0,00 403,76 Höherer Beitrag und Umlage 
aufgrund verändeter 
Umlagegrundlagen ( Einwohnerzahl 
, gestiegener Beitrags- und 
Umlagesatz sowie Umlage für den 
Fond "nicht-unfallbedingte 
Gesundheits-schäden" im 
Feuerwehrdienst)

13000 674000 Umlagen für Schlauch- und 
Geräteunterhaltung

3.300,00 € 3.511,35 € 211,35 0,00 211,35 Preiserhöhung für die Prüfung der 
Druckluftflaschenventile

21100 530000 Mieten für Nutzung nicht schulischer 
Räume

70.000,00 € 71.864,59 € 1.864,59 0,00 1.864,59  für Nutzung des Bürgerhauses, 
Sporthalle, Turnhalle, Sportplätze 
sowie Mobilhaus für die 
Betreuungsschule 

21100 640000 Versicherungsbeiträge und -umlagen 11.000,00 € 11.537,30 € 537,30 0,00 537,30 Schülerunfallversicherung Beitrag 
und Umlage 2017

34000 718000 Zuschüsse an Vereine 1.000,00 € 1.400,00 € 400,00 0,00 400,00 Zuschuss Polgate
46400 788000 Sozialstaffelleistungen 1.000,00 € 1.005,50 € 5,50 0,00 5,50
46800 717000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

Sozialtarif f.Entgelte Betreuungsschule
7.100,00 € 8.795,00 € 1.695,00 0,00 1.695,00 Steigerung bei den Bewilligungen

56040 500000 Unterhaltung der Grundstücke und 
baulichen Anlagen

6.339,90 € 8.667,86 € 2.327,96 0,00 2.327,96 ua.Malerarbeiten an Dachblenden 
/unterstände  am Sportlerheim

72000 658009 Entsorgung von Grünabfällen 1.500,00 € 2.720,34 € 1.220,34 0,00 1.220,34 Shredderaktion 2017 und 
Maschinenmiete

06000 680000 Abschreibungen 7.500,00 € 7.664,79 € 164,79 0,00 164,79
06000 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 6.900,00 € 7.162,00 € 262,00 0,00 262,00
70070 680000 Abschreibungen 85.500,00 € 86.743,17 € 1.243,17 0,00 1.243,17
77100 680010 Abschreibungen Kommunaltraktor 8.900,00 € 9.420,76 € 520,76 0,00 520,76 Die Mehrausgaben bei den 
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Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon 
bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Haushaltsstelle

77100 685010 Verzinsung des Anlagekapitals 
Kommunaltraktor

300,00 € 512,00 € 212,00 0,00 212,00

88001 680000 Abschreibungen 6.200,00 € 6.232,00 € 32,00 0,00 32,00
88001 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 8.000,00 € 8.175,00 € 175,00 0,00 175,00
88002 680000 Abschreibungen 2.800,00 € 3.588,00 € 788,00 0,00 788,00
88002 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.600,00 € 4.701,00 € 1.101,00 0,00 1.101,00
88005 680000 Abschreibungen 1.200,00 € 1.260,38 € 60,38 0,00 60,38
88005 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.100,00 € 1.227,00 € 127,00 0,00 127,00
88008 680000 Abschreibungen 20.700,00 € 21.287,00 € 587,00 0,00 587,00
88008 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 26.600,00 € 27.856,00 € 1.256,00 0,00 1.256,00
88049 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 100,00 € 349,00 € 249,00 0,00 249,00
13000 935000 Erwerb von beweglichen Sachen des 

Anlagevermögens
13.637,31 17.962,84 4.325,53 0,00 4.325,53 Beladung LF 10 

13000 935601 Ersatzbeschaffung für den LF 8 85.000,00 85.502,59 502,59 0,00 502,59 Die Gesamtanschaffungskosten für 
das Feuerwehrfahrzeug  betrugen 
385.502,59 €,  dem stehen 
Fördermittel in Höhe von 65.000 € 
gegenüber

13010 987000 Zuschuß für Musikgeräte an den 
Spielmannszug der FFW Appen

1.000,00 1.324,00 324,00 0,00 324,00

Gesamt 420.277,21 447.343,78 27.066,57 0,00 27.066,57
27.066,57 Stand 31.12.2017Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

    
Abschreibungen und Verzinsungen 
des Anlagekapitals aus den 
Bereichen Niederschlags-
wasserbeseitigung,  Bauhof und 
Wohnobjekte resultieren im 
Wesentlichen aus Wertzugängen im 
laufenden Haushaltsjahr, die 
geringer eingeplant waren.





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1256/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 08.02.2018 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 03/904 - 190 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Ergebnis der Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2017 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 93 der Gemeindeordnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft ein-
schließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am 
Ende des Haushaltsjahres in der Jahresrechnung nachzuweisen. Die Jahres-
rechnung ist zu erläutern. 
 
Der Beschluss über die Jahresrechnung ist durch die Gemeindevertretung zu fassen. 
Diesem Beschluss muss eine Prüfung der Jahresrechnung vorhergehen. 
 
Nach § 94 Abs. 5 der Gemeindeordnung tritt in Gemeinden, in denen kein Rech-
nungsprüfungsamt besteht, an dessen Stelle ein Ausschuss der Gemeindevertre-
tung. Die Hauptsatzung der Gemeinde Appen sieht vor, dass der Finanzausschuss 
die Aufgabe der Prüfung der Jahresrechnung wahrnimmt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
Finanzierung: 
-entfällt- 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Jahresrechnung für das 
Jahr 2017 zu beschließen. 
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___________________ 
        Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2017  
 
 
 



Gemeinde  9 Appen

Seite     1

HH.-Jahr : 2017

Datum : 19.02.18

Uhrzeit : 07:30:35

:Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung

Etwaiger Unterschied bereinigter Solleinnahmen
./. bereinigter Sollausgaben

  6.105.878,47

          0,00

  1.395.357,76

     12.145,34

    158.217,78

EUR

Solleinnahmen (= Anordnungssoll)

+ neugebildete Haushaltseinnahmereste
- Abgang Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Solleinnahmen

Sollausgaben (= Anordnungssoll)

+ neu gebildete Haushaltsausgabereste
- Abgang Haushaltsausgabereste vom Vorjahr

Summe bereinigter Sollausgaben

Fehlbetrag

  9.212.413,26

 14.012.497,86

Einnahmen

Ausgaben

Unterschied

- Abgang Kasseneinnahmereste vom Vorjahr      56.508,55          0,00

  4.853.031,21

- Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr

  1.392.230,70
    151.528,78

          0,00          0,00

 15.318.291,73

     56.508,55

          0,00
     12.145,34

  9.159.466,65

      3.127,06
      6.689,00

          0,00

GesamthaushaltVermögenshaushaltVerwaltungshaushalt

EUREUR

Darin enthalten Überschuss nach §39 Abs.3
Satz 2 GemHV: Vmh   1.313.635,15 EUR

543

BezeichnungLfd.

Nr.

21

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

11           0,00

 15.249.637,84

 15.249.637,84

  6.093.733,13  9.155.904,71

  6.093.733,13  9.155.904,71

          0,00          0,00

*** Ende der Liste "Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung" ***

Appen, 19.02.2018
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1267/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 23.02.2018 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

20.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Finanzierungsvertrag für die Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe 
/ redaktionelle Änderungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe hat im Mai 2016 den Finanzierungsvertrag für die Kindertagesstätte 
Heideweg zum 31.07.2018 gekündigt.  
 
Im Januar 2018 hat ein gemeinsames Abstimmungsgespräch mit Vertretern der Le-
benshilfe und Vertretern der Gemeinde stattgefunden. In dem Gespräch wurde deut-
lich, dass überwiegend redaktionelle Änderungen vorgenommen werden müssen. 
Die Änderungen sind im Vertragsentwurf gekennzeichnet.  
 
Inhaltlich wurde lediglich verändert, der Passus zur Nebenabrede und der Termin zur 
Vorlage der Jahresrechnung.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
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Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt / der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Sozia-
les empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Vertragsentwurf zuzustim-
men.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Vertragsentwurf  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1253/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 05.02.2018 

Bearbeiter:  Von Wolffersdorff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 08.03.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Erweiterung, Sanierung und Umbau der Grundschule - Sachstand und 
Mehrkosten 
 
Sachverhalt: 
 
Die Erweiterung, Sanierung und der Umbau der Grundschule gliedert sich in sechs 
Baumaßnahmen.  
 
1.BA Anbau  

 Erweiterung der Betreuungsschule im Erdgeschoss 

 Neubau von Klassen im Obergeschoss 
2.BA Umbau  

 Umbau Lehrerzimmerzimmer als Vorabmaßnahme 

 Sanierung haustechnischer Anlagen wie Heizungsverteilung, Trinkwassernetz, 
Grundleitungen, Elektrotechnik 

 Brandschutzmaßnahmen und Erneuerung von Abhangdecken in Klassen und 
Fluren 

 Neuorganisation von Klassenräumen, Differenzierungsräumen u. Serverraum 
3.BA WC-Anlagen (Fördermaßnahme) 
4.BA Mieterersatzgarage 
5.BA Aufzug 
6.BA Dach 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
1.BA Anbau 
Die Räumlichkeiten der Betreuung (ehemaliges Garagengebäude) wurden in den 
Herbstferien 2017 abgerissen. Die Arbeiten zum neuen Anbau an selber Stelle wur-
den begonnen. Die Arbeiten geraten z.T. aufgrund der Wetterlage ins Stocken. Es 
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gibt unvorhergesehene Mehraufwendungen für Gründungsarbeiten. 
 
2.BA Umbau 
Die Bauarbeiten der Vorwegmaßnahme Lehrerzimmer wurden Oktober 2017 abge-
schlossen und werden übergangsweise derzeit von der Betreuung genutzt, bis der 
Anbau fertig ist. Im Laufe der fortschreitenden Bauarbeiten wurden und werden im-
mer wieder erhebliche Instandsetzungsmängel festgestellt. Beispielsweise ist die 
57Jahre alte, im erdreichverlegte Heizungsverrohrung stark korrodiert und z.T. ver-
rottet. In dem neueren Heizkreis gibt es Mängel u.a. fehlen Sperrventile zur Einregu-
lierung, wodurch es immer wieder zu Ausfällen kommt. Im Bereich der Trinkwasser-
versorgung wurde zweifelsfrei festgestellt, dass die Vorgaben der Trinkwasserver-
ordnung nicht erfüllt werden. Im Zuge der Umbauarbeiten muss die Installation den 
geltenden Vorschriften entsprechend gebaut werden. Bisher wurde nur eine Teilsan-
ierung geplant. Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Projektbesprechungen 
wurde festgelegt, eine Komplettsanierung im Bereich Trinkwasser- und Heizungsnetz 
zu untersuchen und monetär zu bewerten. Die Umsetzung wird seitens der Planer 
ausdrücklich empfohlen, um die Funktionstüchtigkeit zu sichern.   
Zudem ergaben sich notwendige sicherheitsrelevante Mehraufwendungen im Be-
reich Brandschutz. Beispielsweise wurden erhebliche Brandlasten im Bereich der 
Decken gefunden. Dabei wurden u.a. hölzerne, ehemalige Lüftungskanäle als So-
fortmaßnahme zurückgebaut. Der Großteil der Arbeiten soll in den Sommerferien 
2018 durchgeführt werden.   
 
3.BA WC-Anlagen 
Die gewerkespezifischen Abnahmen der WC-Sanierung haben in der 7.KW stattge-
funden. Aufgrund von Fristen der Zuwendungsgeber wurden die Arbeiten teilweise 
mit Restleistungen abgenommen. Auch hier gibt es Mehraufwendungen z.B. Erneue-
rung der abgehängten Decken. 
 
4.BA Mieterersatzgarage 
Die Arbeiten sind fertig gestellt und in Nutzung genommen. Hier waren aufgrund von 
Schwerlasttransport Mehraufwendung für Außenanlagen und Baumfällarbeiten not-
wendig. 
 
5.BA Aufzug  
Der Aufzug ist Auflage aus der Baugenehmigung und befindet sich noch in Planung. 
Wann dieser umgesetzt wird ist noch nicht terminiert. Aufgrund der aktuellen Marktsi-
tuation ist bei zukünftigen Ausschreibungen mit Preissteigerungen zum ursprüngli-
chen Kostenansatz zu rechnen.  
 
6.BA Dach 
Auf Wirken des Arbeitskreises, wurden die Kosten für eine Dachsanierung seitens 
des Planungsbüros geschätzt. Im Nachgang wurde der Dachraum unter Teilnahme 
des Planungsbüros, Bürgermeisters, Schulleiters und Verwaltung Vorort besichtigt. 
Eine fachtechnische Stellungnahme steht aus; augenscheinlich scheint die Konstruk-
tion im Wesentlichen in Takt zu sein. Es gibt vereinzelt Leckagen. Aufgrund der ak-
tuellen Marktsituation ist bei zukünftigen Ausschreibungen mit Preissteigerungen 
zum ursprünglichen Kostenansatz zu rechnen. 
 
 
 



Am 21.02.18 wurden die prognostizierten Mehrkosten an die Verwaltung übermittelt: 
 

 Stand 27.09.17 Stand 20.02.2018 

1.BA Anbau 1.167.000 € 1.097.000 € 

2.BA Umbau 423.000 €  750.000 € 

3.BA WC-Sanierung 84.000 € 97.000 € 

4.BA Garage 30.000 € 30.000 € 

5.BA Aufzug 188.000 € 188.000 € 

6.BA Dachsanierung 321.000 € 313.000 € 

Summe 2.213.000 € 2.475.000 € 

 
Die Mehrkosten betragen 270.000€. Im Haushalt sind Mittel in Höhe von 2.254.000€ 
enthalten. Damit ergibt sich eine Kostendifferenz zu den Haushaltsmitteln in Höhe 
von 221.000€  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Es sind Kosten in Höhe von 2.254.000€ verteilt auf sechs Haushaltsstellen im Haus-
halt vorhanden. Die Mehrkosten von 221.000€ müssten über einen Nachtragshaus-
halt bereitgestellt werden und wären der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
-/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt; Die Gemeindevertretung be-
schließt die Mehrkosten für die Erweiterung, Sanierung und den Umbau der Grund-
schule in Höhe von 221.000€ bereit zu stellen.  
 
 
 
 
 
__________________ 
Bürgermeister Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Erläuterungsbericht Umbau Heizung  
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Umbau und Erweiterung Grundschule Appen Itzehoe, 21.02.2018 

 BO 

  

 
 
Anlagenbeschreibung Umbau Heizungsverteilung: 

 

 

Die bestehende Heizungsverteilung ist in zwei Regelkreise  ‚Altbau‘  und ‚Neubau‘ 
Aufgeteilt. 
 
Über den Regelkreis ‚Neubau‘ werden zurzeit die Pausenhalle, die Kinder-WCs, das 
Alte Lehrerzimmer und verschiedene Klassenräume im Altbau versorgt. 
Im Erdgeschossflur des Neubaus gibt es eine Vorhaltung mit weiteren Anschlussmöglich-
keiten.  
 
Der Regelkreis ‚Altbau’ versorgt den gesamten restlichen Neubau (Erdgeschoss und 
Obergeschoss) aus 1961, sowie die restlichen Klassenräume im Erd- und Obergeschoss 
des Altbaus.  
 
Die gesamte Rohrverteilung ‚Altbau‘ ist nicht sichtbar unter der Sohle und in Wandschlitzen 
verlegt. 
Es gibt keine Revisionspläne mit Darstellung der Rohrleitungen. 
 
Bei den Sielbauarbeiten im Zuge der Maßnahmen 3.BA WC-Kern wurden unter der Sohle 
Heizungsrohrleitungen mit durchfeuchteter Dämmung und erheblichen Korrosionsschäden  
gefunden. 
 
Dies erklärt die in der Vergangenheit immer wieder aufgetretenen Durchfeuchtungen der 
Sohle und Wände. 
 
Die gesamte Anlage ist in dem vorgefundenen Zustand nicht mehr betriebssicher. 
 
Aufgrund der Verknüpfung der  Alt- und Neuinstallation ohne klare Abgrenzung und 
fehlender Regulierungsmöglichkeit kommt es während der Heizperiode  zu einer 
ungenügenden Wärmeversorgung in verschiedenen  Bereichen. 
 
Um die Bestandsmängel abzustellen, ist es erforderlich, die beiden Versorgungskreise Alt- 
und Neubau hydraulisch zu entkoppeln, so dass jeder Bereich separat regelbar ist. 
 
Der Erweiterungsbau kann nach der Trennung an den Regelkreis Neubau mit 
angeschlossen werden. 
 
Nur durch diese Maßnahmen ist eine Einregulierung der Anlagen und ein sicherer Betrieb 
möglich. 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1261/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 15.02.2018 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 08.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Bau eines Gehweges an der Wedeler Chaussee 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der geplante Gehweg an der Wedeler Chaussee soll gebaut werden. Bei der dama-
ligen Beschlussfassung war die Gemeinde Appen davon ausgegangen, dass der 
Neubau des Fußweges in wassergebundener Form mit Kosten von ca. 39.000 EUR 
zu realisieren ist. Die Mittel wurden hierfür bereitgestellt. Gleichzeitig gab es bereits 
zum damaligen Zeitpunkt die Annahme, dass der Landesbetrieb für Straßenbau und 
Verkehr den Ausbau der Landesstraße 105 realisieren und in diesem Zusammen-
hang der neu gebaute Gehweg fehl gebaut oder angepasst werden müsste. Insofern 
gab es auch die Hoffnung, den Gehweg im Zusammenhang mit den Ausbauplanun-
gen gemeinsam zu planen und zu bauen (angepasst auf die Ausbaupläne des Lan-
des). Nunmehr ist bekannt, dass das Land Schleswig-Holstein den betroffenen Stre-
ckenabschnitt der Landesstraße sanieren wird. Mit dem Landesbetrieb wurden zwi-
schenzeitig zahlreiche Gespräche in der Sache geführt und die Neubaupläne für den 
Gehweg sind dort bekannt. Jedoch haben sich im Zusammenhang mit den konkreti-
sierten Plänen einige Fragen ergeben, die es aktuell zu klären gilt. Es wurde daher in 
Absprache mit dem Bürgermeister ein Ingenieurbüro beauftragt, welches den Aus-
bau des Gehweges einschätzen soll. Hintergrund, weshalb dies nun erforderlich ist:  
 
Das Land Schleswig-Holstein ist im besagten Streckenabschnitt Flächeneigentümer. 
Die Gemeinde Appen verfügt über keine Flächen. Um den Gehweg zu bauen benö-
tigt die Gemeinde a) Flächen des Landes und b) Flächen von Privateigentümern. 
Hierzu müsste zunächst Grunderwerb getätigt werden. Da auf den Flächen des Lan-
des sich in Teilen ein Graben befindet, müsste dieser a) verrohrt werden (Genehmi-
gung der unteren Wasserbehörde des Kreises erforderlich) und b) müsste die Ge-
meinde die Straßenentwässerung des Landes regeln/bauen, welche bislang über 
den Graben erfolgt. Dies hat uns das Land als klare Vorgabe definiert. Das Ingeni-
eurbüro soll nun ausarbeiten, welche Auswirkungen diese Vorgaben auf die Kosten 
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haben und wieviel Grunderwerb tatsächlich erforderlich wäre. 
Die Berechnung vom Ingenieurbüro (126.050,42€ Netto) liegt vor und weicht von der 
ursprünglichen Kostenschätzung sehr stark ab, sodass die Amtsverwaltung einen 
weiteren Ortstermin mit dem Bürgermeister und dem Ingenieurbüro wahrgenommen 
hatte, um eine alternative zu besprechen. Das Ingenieurbüro hat nach dem Ortster-
min eine weitere Kostenberechnung vorgenommen und die neue Variante über 45m 
Gehweg von dem Grundstück Nr. 14-16 bis zur Kreuzung Appener Str./ Wedeler Ch. 
sieht hingegen zur vorherigen Berechnung nur noch 47.058,82€ Netto vor. Der Lan-
desbetrieb für Straßenbau und Verkehr wurde in der Angelegenheit ebenfalls kontak-
tiert und gebeten zu prüfen ob eine verkürzte Ausführung der ursprünglichen Pla-
nung möglich ist und was nötig wäre diese durchführen zu können. Das LBV ist zu 
dem Entschluss gekommen, dass diese Variante kein Problem darstellt und der 
Gehweg im Nachgang zur Sanierungsmaßnahme erfolgen kann.   
Die Verwaltung empfiehlt der Gemeinde sich für die verkürzte Gehwegvariante zu 
entscheiden.  
 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Muss im Haushalt 2018 als Nachtrag eingestellt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Ge-
meinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen beschließt den Gehweg 
über 45m ausführen zu lassen und die Kosten im Haushalt 2018 bereitzustellen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 3  
 
 
 



SPD Appen                 

 
Fraktion – 0 41 01 / 2 77 81 und 01 70 / 96 20 25 3 – Lorenzen@msn.com 
         

 
 
Appen, 31. Januar 2018  

 

 
 Bürgermeister der Gemeinde Appen, Herrn H.-J. Banaschak 

 Vors. des Bauausschusses, Frau Heidrun Osterhoff 

 Vors. des Finanzausschusses, Herrn Hans-Peter Lütje 

 Amtsverwaltung Geest und Marsch 
 
 
 

Antrag zur Sitzung des Bauausschusses, der am 8. März 2018 tagt und den 
nachfolgenden Sitzungen des Finanzausschusses und der Gemeindevertre-
tung in Appen 
 
 
Bau eines Gehweges und Verlegung der Bushaltestelle zwischen der Kreuzung K13/L105 in 
Richtung Wedel vor der Wohnbebauung 

 
Der Bauausschuss hat am 02.09.2014 mit Mehrheit beschlossen, einen ausreichend befestigten Ge-
hweg in dem oben bezeichneten Bereich zu bauen. 
 
Die Erforderlichkeit dieser Maßnahme begründete sich aus einer Stellungnahme des Kreises Pinne-
berg vom 15..08.2014, die auf Antrag von Frau Franziska Ploß, die in diesem Bereich wohnhaft ist, 
erfolgte und an die zuständige Amtsverwaltung geleitet wurde. 
 
Eine sofortige Umsetzung des Beschlusses erfolgte nicht, da bereits zum damaligen Zeitpunkt in die-
sem Bereich die Sanierung der L 105 ohne genaue zeitliche Festlegung geplant war. Außerdem sollte 
noch eine Lösung für das Entwässerungsproblem gefunden werden. 
 
Die Landesstraßenbauverwalltung hat nunmehr am 16.01.18 die Amtsverwaltung und die Gemeinde 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen der L 105 auf Appener 
Gebiet ab Ende April 2018 bis Ende Juli 2018 durchgeführt werden. 
 
Dies ist aus Sicht der SPD-Fraktion nun auch Anlass, den ursprünglichen Beschluss unter Berücksich-
tigung der neuen Erkenntnisse so umzusetzen, dass die Verkehrssicherheit, hier insbesondere auch 
die Schulwegsicherung erzieltt wird und die Bushaltestelle an die bereits vorgeschlagene Stelle verlegt 
wird und damit auch sichergestellt werden kann, dass ein behindertengerechter Ein- und Ausstieg 
möglich ist.  
 
Wir gehen davon aus, dass für die Verlegung der Bushaltestelle Mittel des Kreises und des Verkehrs-
verbundes bereitgestellt werden. 
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Für den ggf. erforderlichen Grunderwerb sind mit den jeweiligen Eigentümern Verhandlungen aufzu-
nehmen. 
 
Die verbleibenden Kosten für die Gesamtmaßnahme sind über den Nachtragshaushallt 2018 zu finan-
zieren. 
 
Sie Anwohner des besagten Bereiches sind in geeigneter Form zu informieren. 
 
Die Amtsverwaltung wird um die notwendige Unterstützung gebeten. 
 
Wir bitten, über unseren Antrag zu beraten und die notwendigen Beschlüsse zu fassen. 

 
Walter Lorenzen, Fraktionsvorsitzender 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1246/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 29.01.2018 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 06.03.2018 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Zuschuss für den Verein "Schutz des Tävsmoores" 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Verein zum Schutz des Tävsmoores leistet seit 1989 ehrenamtliche Arbeit und 
betreut das Naturschutzgebiet „Tävsmoor / Haselauer Moor“. Der Verein hat sich den 
Erhalt des Moores und die Förderung des Naturhaushaltes zum Ziel gesetzt und ver-
folgt diese Absichten mit einem enormen ehrenamtlichen Engagement über viele 
Jahre in enger Kooperation mit den Naturschutzbehörden und den betroffenen Ge-
meinden Appen und Heist. Der Verein finanziert sich neben Mitgliedsbeiträgen aus 
Spenden und Zuschüssen. Die Gemeinde Appen zahlt derzeit neben dem regulären 
Mitgliedsbeitrag keinen jährlichen Zuschuss, gibt aber 150 EUR Einnahmen aus der 
Jagdpacht an den Verein ab. Aus Sicht des Bürgermeisters könnte die Arbeit des 
Vereins durch einen angemessenen jährlichen Zuschuss gewürdigt werden. Als an-
gemessen wird ein Zuschuss in Höhe von 500 EUR angesehen. Dieser Zuschuss 
soll unabhängig von der Weitergabe der Einnahme aus der Jagdpacht gewährt wer-
den. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Mittel müssten im Rahmen eines Nachtragshaushaltes bereit gestellt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss empfiehlt / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeinde-
vertretung beschließt: 
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Dem Verein zum Schutz des Tävsmoores wird ein jährlich wiederkehrender Zu-
schuss in Höhe von 500 EUR ab dem Jahr 2018 gewährt.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1264/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 20.02.2018 

Bearbeiter: Astrid Karock AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

20.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

30. Jubiläumsjahr der Unteroffiziersschule der Luftwaffe;  
hier: Realisierung der „Gelben Schleifen„ als verbindende Geste in der 
Heimatgarnisonsstadt der Unteroffiziersschule der Luftwaffe 
 
Sachverhalt: 
Seit 1988 ist die Gemeinde Appen Heimatgarnisonsstadt der Unteroffiziersschule der 
Luftwaffe. Viele Soldaten der Kaserne sind in der Gemeinde Appen heimisch gewor-
den.  
 
Die „Gelbe Schleife“ der Solidarität ist mittlerweile ein internationales Symbol gewor-
den und erlangt auch in Deutschland immer größere Bekanntheit. Dabei steht diese 
Schleife für Verbundenheit mit den Soldaten im Allgemeinen und im Besonderen für 
Soldaten im Auslandseinsatz. Dazu ist die Schleife ein neutrales Symbol, das be-
wusst den Menschen in den Vordergrund stellt: Es geht mit der Schleife nicht darum 
einen politischen Diskurs zu führen, ob und wo Auslandseinsätze geführt werden.  
 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
 

Installation „Gelber Schleifen“ an den Ortseingangsschilder oder anderen öffentlichen 
Gebäuden der Gemeinde Appen 
 

Variante I „Gelbe Schleifen“ an den Ortseingangsschilder und anderen öffentli-
chen Gebäuden 
Hierzu wurde Kontakt mit einer Firma aufgenommen, die auf die Produktion von 
Werbemitteln spezialisiert ist, liegt der Vorlage als Anlage 1 bei. Diese rät von 
Schleifen aus Stoff ab, da diese zu schnell verwittern würden. Für eine langfristige 
haltbare Lösung wird der Druck auf Aluverbund vorgeschlagen. Diese gedruckte 
„Gelbe Schleife“ im Format von ca. 300 X 500mm könnte mit Rundschellen zusätz-
lich an die bereits bestehenden Pfosten der Ortseingangsschilder befestigt werden.  
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Die Kosten betragen pro „Gelbe Schleife“ 57,72 € brutto. Für 5 „Gelbe Schleifen“ 
sind es insgesamt 288,58 € brutto.  
 
Variante II Installation von Tafeln Ortseingangsschilder und anderen öffentli-
chen Gebäuden 
Die Unteroffizierschule der Luftwaffe hat der Verwaltung einen Rohentwurf, wie ein 
etwaiges Schild aussehen könnte eingereicht. Er liegt der Vorlage als Anlage 2 bei.  
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zur graphischen Gestaltung können 
noch umgesetzt werden. Des Weiteren wurden Vorschläge für mögliche Anbringung-
sorte mit der Wahl auf die Dorfeingangsschilder von Appen sowie am / in der Nähe 
des Bürgerhauses eingereicht Anlage 3. Die Unteroffizierschule der Luftwaffe hat 
eine vorläufige Kostenrecherche erstellt mit folgendem Resultat: 
 

Eine erste Kostenrecherche ergab  
pro Tafel ca. 90-100€ aus stabilen Materialien mit den Abmaßen B: 40 cm, H: 60 cm.  
 

Aus Anlass des 30. Jubiläumsjahres und um die Verbundenheit der Gemeinde Ap-
pen als Heimatgarnisonsstadt der Unteroffiziersschule der Luftwaffe auszudrücken 
sollte die Installation von Tafeln an den Ortseingangsschildern oder anderen öffentli-
chen Gebäuden der Gemeinde Appen durchgeführt werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
Bei der Haushaltsstelle 00000.658001 Ehrengaben stehen Haushaltsmittel zur Ver-
fügung.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Aus Anlass des 30. Jubiläumsjahres und um die Verbundenheit der Gemeinde Ap-
pen als Heimatgarnisonsstadt der Unteroffiziersschule der Luftwaffe auszudrücken 
sollte die Installation von Tafeln an den Ortseingangsschildern oder anderen öffentli-
chen Gebäuden der Gemeinde Appen durchgeführt werden.  
 
 
 
 

 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 

Anlagen: 
1. Kostenvoranschlag der Firma 
2. Rohentwurf für eine Tafel 
3. Mögliche Anbringungsorte für die Tafeln  
 
 
 



Tel.   04122 7724
Fax   04122 2679
info@trend-werbetechnik.de
www.trend-werbetechnik.de

USt-IdNr. DE180409244

Tel.   04122 7724
Fax   04122 2679
info@trend-werbetechnik.de
www.trend-werbetechnik.de

USt-IdNr. DE180409244

Tel.   04122 7724
Fax   04122 2679
info@trend-werbetechnik.de
www.trend-werbetechnik.de

USt-IdNr. DE180409244

TREND Beschriftung &
Werbetechnik GmbH
GF Monique Klawa
HR Elmshorn 1002

Tornescher Weg 53
25436 Uetersen

Hypo Vereinsbank AG
IBAN: DE21 200 300 00 0076731109
BIC:    HYVEDEMM300

Hamburger Sparkasse
IBAN: DE47 2005 0550 1374 1292 19
BIC:    HASPDEHHXXX

Hypo Vereinsbank AG
IBAN: DE21 200 300 00 0076731109
BIC:    HYVEDEMM300

Hamburger Sparkasse
IBAN: DE47 2005 0550 1374 1292 19
BIC:    HASPDEHHXXX

Hypo Vereinsbank AG
IBAN: DE21 200 300 00 0076731109
BIC:    HYVEDEMM300

Hamburger Sparkasse
IBAN: DE47 2005 0550 1374 1292 19
BIC:    HASPDEHHXXX

Amt Geest und Marsch Südholstein
Der Amtsdirektor
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Datum: 21.02.2018
Projekt: 259024
Kunde: 10026
Lieferdatum:

Nummer: 246966

Angebot

21.02.2018

Schönen guten Tag Frau Karock,

vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten.
Nachstehend erhalten Sie unser bestes Angebot.

Pos. Menge/ Bezeichnung Einzeln GesamtME

1 5 Stück 242,50 €gelbe Schleifen 48,50
Format ca. 300 x 500mm, Aluverbund inkl.
Druck und Rundschelle zur Befestigung an
einem Pfosten

Nettosumme 242,50 €

zzgl. 19 % MwSt. 46,08 €

Bruttosumme 288,58 €

Wir hoffen, unser Angebot sagt Ihnen zu. Gern führen wir die Arbeiten für Sie aus.
Für weitere Informationen oder bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Monique Klawa
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der
Unteroffizierschule
der Luftwaffe

Heimat
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